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Neues republikanisches Blatt.
Herausgegeben von Es cher und Ufteri.

Band I. X. xux. Bern, 6. Februar löov. i 17. Pluviôse VIII.)

G e s e z g e b u n g.

Grosser Rath, 21. Januar.
(Fortsetzung.)

Cartier findet auch Eschers Beisatz überflüft
sig, indem derselbe eine Berechugung enthält, gegen
die kein Gesez da ist, die sich also von selbst ver-
steht; überdem weist er, baß sich die Vollzieyungs-
Commission schon in solche Commissionen eingecheilr
hat, und baß z. B. Glaire die Vorbereitung öer Ar-
heilen, welche die auswärtigen Angelegenheiren ange
hen, übernahm.

H über ist Cartiers Meinung, und verlangt
also über Eschers Antrag die Tagesordnung.

E scher zieht feinen Antrag zurück, indem es
ihn? genügt, daß die Versammlung durch die Bera-
tbung desselben zu erkennen gab daß ihr diese Ein-
ricytung die die Vollziehung^ - Commission allbereits
schon getroffen hat, nicht unangenehm sey.

Der § wird durchgestrichen.
§ 6 wird mit den 14 folgenden §§ ohne Emwen-

dung angenommen.
§ 2n. Cartier glaubt, es könnte der Fall ein-

treten, daß auch der Generalsckremr von einem Bc-
schluß des Direktoriums keine Kenntnisse haben dürft
te, besonders in Rücksicht auvwàrtiger Verhältnisse.
Man setze also diesem wie dem folgenden z bei,
daß jedoch in geheimen Fällen hiervon Ausnahme
möglich sey, in welchem Fall der Viccprasibent die
Secretärsuntcrschrift haben soll.

Zimmermann vertheidigt das Gutachten,
weil der Generalftcretär immer ein Mann seyn muß,
der das Zutrauen des Vol'z-ehungsausschusses unbe-
dingt genießt, und also auch oon den geheimsten

Der § wirb unverändert a ^genommen.
Die übrigen werscn ohne Einwendungen an-

genommen:
Cartier tragt darauf an, den Mitgliedern des

Voliziehnngsausschuffes die gleiche Besoldung zu be?

stimmen, welche, die Direktoren laut dem lezttn Ges
sez darüber erhielten. In Rücksicht einer Amtskieis
dnng aber glaubt er, sollte ihnen selbst diese zu vers
abreden überlassen und einzig bestimmt werden, "daß
sie eine dreifarbige Leibbinde tragen sollen.

Cusior fodert Rückweiftmg dieser Anträge an
die Commission.

Zimmer m am n will die beiden Anträge abs
sondern, den erstem in Rücksicht der Besoldung sös
gleich annehmen, und dagegen den zweiten die
Amtskleidung betreffend der Commission übers
weisen.

H über stimmt Zimmermann bei, doch glaubt
er, könnte man dem Vollziehungsausschuß selbst
überlassen, sich eine Amtsklàmg zu bestimmen, oder
wenn man dieses der Commission überläßt s»
wünscht er, daß diese erst nach Einführung der
neuen Konstitution Rapport mache.

Es wird bestimmt, daß die Mitglieder der Volks
ziehungs - Commission die gleiche Beioldung erhalten
sollen, wie die Direktoren, laut Gesez vom 10. J«5
lj 1799 < (4000. Fr. die Wohnung inbegnffen.)

Ueber den Autrag der Amtskleidung geht man
zur Tagesordnung.

Der Vollziehungsausschuß übersendet folgende
Bothschaft, die der Commission über Organisation
der öffentlichen Gewallen überwiesen wird
Der Vollziehungsausschuß an die geftzaebenden

Räthe.

Bürger Gesezgeber!
Wenn die vollziehende Gewalt die ihr übertras

gene Aussicht über die Amtsführung der öffentlichen
Aîtthoritàten mit einigem Erfolge ausüben soll, so
muß sie nothwendig auch die Mittel besitzen, un?
dieselben, il» Falle irgend einer Abweichung, in die
Schranken ihrer Pflicht zurdkzuruftn, und die Vers
amwortllchkeit unter der jeder Beamte Mt, die
aber ohnemeß ein leerer Name wird, geltend zn
machen. Diese Mittel hat zwar die Constitution, in
Rntsicht derjenigen Auchoritäten, die sie selbst aufs
stelle, in hinreichende!» Maße angewiesen; allein »es
ben denjelben sind noch andere Behörden von dem



Gesetze eingeführt, bei ihrer Organisation aber unter-
lassen werden, für die Wirksamkeit der über sie be-
stellten Aufsicht zu sorgen. Die vollziehende Gewalt
hak sich daher nicht selten ausser Stande gefunden,
den gegründeten Klagen, die über Pflichtvnsäumnlß
der Munizipalitäten bei ihr einlangten, zu begegnen,
und diese lezterr. zur Erfüllung der auf eine gcftzllche
Weise an sie ergangcnen Aufträge mit Nachdrucke an-
zuhalten. Auch in Beziehung auf die Gemeiudkam-
«lern hat sie Euch bereits àtterm 22,Augflwonat 1799
auf eine solche Lücke im Geftz, obgleich bisher ohne
Erfolg, - aufmerksam genlacht, und den Gesichtspunkt
dargestellt, unter welchem die Verwaltung des Ge-
meineigemhums das öffentliche Interesse berührt, und
der Euch ohne Zweifel bewogen hat, dieselbe einer
geseziichen Vorschrift zu mite; werfen. So lange wie
die Lokalausgaben von den Mumzipalitaten angeord-
net, die dazu trfodcrlichc» Fonds aber von den Gc-
niàdskammcrn, in so weit ihre Einkünfte dinrei-
chen, sollen hergestellt werden, sind inanigfaitige
Streitigkeiten zwischen diesen beiden Behörden unver-
weidlich; und so oft wie die Regierung zu deren
Entscheidung berufen ist, vermißt sie die nöthige
Vollmacht, um dieselbe auch nur gegen eine» germ-
gen Widerstand m Ausübung zu setzen.

Ein solcher Fall hat sich so eben mir der Gemeind-
kammcr von Nyon im Kanton Leman ereignet, nach-
den; sie vom Anfange ihrer Verrichtungen herdurch
beständige Verweigerung von Fonds zu den dringend-
sten Polizeiausgaben, die vor dem ganz allein aus
den Gemeindseinkünftcu bestritten wurden, die Mm
nizipaladminisiratiou in ihrem Gange aufzuhalten
und zu lahmen gesucht hatte, nachdem auf die von
den ersten Authoritàten des KantouS vielfach gegen
sie geführten Klagen nie ein anderer Weg, als der
der Ermahnung und Belehrung war eingeschlagen
worden, so hat dieselbe zulezt alle Achtung die sie

der Munizipalitat, als neue Constitutionsbehörde,
schuldig war, so sehr bei Seite gcsezt, daß sie UN-
rernî iy. Christmonat ein Schreiben in den unschik-
liebsten und beleidigendsten Ausdrücken an die lezccre
richtete. DasMollziehungsdirektorimn sah sich daher
m den: Falle, der Munizipalitat die gebührende Ec-
uugkhuung zu verschaffen, indem es durch seinen Be-
schluß vom 27. Christmonat verordnet, daß dicMit-
glieder der Gemeindkammer vor dem Regicrungssiatt-
Halter und der Verwaltungskammer persönlich erschein

neu, und in Gegenwart einiger Ausgeschlossene» der
Munizipalitat ihr Unrecht anerkennet! sollten; auch sind
sie unterm ?> dieses Monats wirklich erschienen, allein
nur um die Zurükuahme der gebrauchten Ausdrucke
zu verweigcu!, und zu bezeugen, daß sie in dem ge-
thauen Schritte weder seiner Form, noch seinem Wer
sen nach, irgend etwas Ordnungswidriges finden,
obgleich der Ncgierungsstalthalter in der au sie ge-
richteten Anrede ihnen die Folgen ihres bisherigem

Verfahrens mit Schonung und Milde vorgestellt
hatte.

Ehe der Vollziehungsausschuß über diesen Fall
irgend eine Entscheidung faßt, wünscht er, Bürger
Gcsezgeber, von Eucy erst die Vollmacht bestimmt
zu sehen, von welcher er Gebrauch zu machen be-

fugt ist, um die Munizipalitâten sowohl, als die Ge-
mcindkammertt, wenn sie sich von der geftzlichen Ord-
nung entfernen, dahin zurützuruftn, und der sonst

unausweichlichen Herabsetzung des öffentlichen Anst-
hens vorzubeugen. Indem der Vollsichungsausschuß
erwarrct, daß Sie ihm die zu diesem Ende hin nöthigen
Mittel an die Hand geben werden, ladet er Sie ein,
diesen Gegenstand mit derjenigen Dringlichkeit, welche
die damit in genauer Verbindung stehende Sorge
für den öffentlichen Dienst erfodert, in Berathung
zu nehmen. Gruß und Hochachtung!

Der Präsident des Voll;. Ausschusses,
(Sign.) D 0 l d e r.

Im Namen des Vollz. Ausschusses, der Gen. Sekr.
(Sign.) Mousson.

Das Vollziehungs-Direktorium übersendet folgende
Bothschaft.
Der Vollziehungs-Direktorium an die gesezgêbenden

Räche.

Burger Repräsentanten!
Das Gcftz vom gken März 1799 begreift die

öffentlichen Ankläger unter der Klasse derjenigen Be-
mitten, denen die Verrichtungen der Advocaten m>-

tersagt sind. Dieses Geftz veranlaßte häufig das

Ansuchen um Entlassung von Seiten solcher Bürger,
welche in der Ausübung von dergleichen Geschäfttit
eine Entschädigung für ihre mühsamen Arbeiten such-

ten, weiche bisher die Erschöpfung des öffentlichen
Schatzes nicht genug zu belohnen erlaubte.

Dieser Umstand und die daraus fließenden Be-
trachtungcn bewegen das Vollziehungs-Direktorium,
Sie einzuladen, Bürger Repräsentanten, das oben-

erwähnte Verbot nur ans den Fall einzuschränken,
wo ein Civil - Prozeß in eine Criminal-Sache oder

in ein Polizei-Vergehen verwickelt seyn würde. Da-
durch würden Sie jeder Unschiklichkeic abhelfen, und

auf der einen Seile weder dem öffentliche» Ankläger
in der Auswahl der Prozesse, deren Vertheidigung
er übernimmt, ein allzusreies Spiel lassen, noch

auf der ander» Seite die Republik des Dienstes
solcher Manner berauben, welche zur Erfüllungen
wichtigen Verrichtungen fähig sind, von deren bessern

oder schlechten Erfüllung so oft das Schiksal eine»

Bürgers abhängt. Nepublkanischcr Gruß.
Bern, den Z. Jenner izoo.
Der Präsident des Vollziehungs-Direktorium/

Ilnterz. D 0 l d c r.
Im Namen des Direktoriums der GeneralftM.

Untcrz. M 0 u s s 0 n.
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Koch. Der öffentliche Ankläger ist einer der

wichtigsten Beamten der Republik, von dem mehr
und minder Ruhe und Ordnung abhängt, und der

wichtiger Vorkenntnisse bedarf. Da wir aber diese

Beamten nicht so besolden können, wie es die Wich-
tigkeit der Stelle erfordert, so hätten wir denselben
nicht andere Erwerbsmittel abschneiden, und dadurch
bewirken sollen, daß viele derselben aus Noth ge-

zwangen, ihre Stellen aufgeben mußten, die entwe-
der sehr schlecht besezt wurden, oder unbesczt blieben;
auch ist die Gefahr, Advocaten zu öffentlichen Be-
amten zu haben, nicht so groß, wie man zu glauben
schiene; denn dieses Amt geht nur das Criminal-
Wesen an, und die Advocaten hingegen nur Civil-
gegenstàndc; ich fodere daher einzig darum Rükwei-
sung an eine Commission, um uns eine schikliche Ab-
fassung der Aufhebung uysers Gesetzes hierüber vor
zuschlage».

Cartier. Gerade der Wichtigkeit dieser Stelle
wegen, konnte ich dem Antrag der Vollziehung nicht
beistimmen weil sonst die öffentlichen Geschäfte
der Privatangelegenheiten wegen vernachläßigt wer-
den, und deswegen die Bürger in den Kerkern län-
ger schmachten müssen. Ich trage also auf Tages-
ordnung an, und wünsche eher Erhöhung der Besol-
dung für diese Beamten, um bei unserm Geftz hier-
über bleiben zu können.

A n der werth. Wider Vernachlässigung ist Ober-
aufsicht mid Verantwortlichkeit da, und da wir aus
Erfahrung wissen, daß die hohen Besoldungen in
unserer Republik nicht angehen, so stimme ich ganz
Kuhns Antrag bei, indem sonst dieses wichtige Amt
unfähigen Händen anvertraut werden muß.

Custor will einfache Verweisung «n eine Com
mission, um die Sache selbst näher zu untersuchen.
Dieser lezte Ankrag wird angenommen, und in die
Commission geordnet, Koch, Fischer und Broye.

Der Vollziehungs-Ausschuß übersendet folgende
Botschaft.
Der Vollziehungs-Ausschuß an die gcsezgebenden

Rathe.

Bürger Gcsezgeber!
Die Constitution macht den Regienmgsstatthal-

tt.rn zur Pflicht, von Zeit zu Zeit, die verschiedeneu
Theile ihres Cantons zur Ausübung der nöthigen
Aufsicht zu bereisen, und das Gefez vom ayten Jen-
ner fodert sie noch ganz besonders dazu auf. Auch
ist dieß je nach dem Bedürfnisse der.Zeitumstände
und dem Grade der Thätigkeit von diesen Beamten
wehr oscr weniger 'heschehen. Allein noch war über
die Bestreitung der Auslagen, die mit ihren Amts-
reiien verbunden sind, und sich in einigen Cantonen
auf beträchtliche Summen belaufen, bis jezt nichts
entschieden.

Wenn allkallig bei der anfänglichen GehaiisSe--
stimmung wäre voraus gefezt worden, daß die Reis
sckosien von den Regierungsstatthaltern selbst getras
gen würden, so müßte dadurch nothwendiger Weise
in ihrer Besoldung eine Ungleichheit entstehen, die
bci dem so verschiedenen Umfange der Cautone gerade
im umgekehrten Verhältnisse mit dem Maße ihrer
Bemühungen und ihres Diensteifers stünde. Seit
der vorgegangenen Herabsetzung der Amtsgehalte aber
scheint vollends nicht von ihnen gefordert werden zu
können, daß sie ihre Reise-Auslagen auf eigne Rechs
nung bestreiken. Auf jeden Fall wünscht der Vollzie-
Hangs-Ausschuß über diesen Gegenstand eine Regel
vor Augen zu haben, und ladet Euch daher, Bürger
Gesezgeber, ein, zu bestimmen :

i. Ob die Reisekosten der Regierungsstatthalter
von ihnen selbst, oder auf Rechnung der Nation
bestritten werden sollen?
Und im lezter» Entscheidungsfalle, ob diese

Auslagen, so wie sie ergangen sind, ersezt,
oder nicht vielmehr vermittelst der Entrichtung
eines bestimmten Taggeldes vergütet werden
sollen?

Gruß und Hochachtung.
Bern, den zc>. Jenner igoo.
' Der Präsident des Vollziehungs-Ausschusses,

Unterz. D o l d e r.

Im Namen des vollziehenden Ausschusses
der Gencralsektr.

Unterz. Mousson.
Auf Anderwerths Antrag wird diese Both-

fchaft der Besoldungscommission überwiesen, »m
sobald möglich ein Gutachten vorzulegen.

Der Spitalmeistcr des Grimselberges bittet um
Erlaubniß in der Versammlung seine Steuer aufzus
heben.

Koch. Diese Anstalt ist unentbehrlich, um Ge--
meinschaft zwischen dem Oberland und dem Ober-
Wallis zn unterhalten, und darum wohlthätig, weil
die Reisenden unentgeldlich da beherbergt werden;
ich unterstütze daher dieses Begehren, besonders da
die Oesireicher diesen Spital lczees Jahr abgebrannt
haben.

Cartier wünscht, daß kein bestimmter Schluß
hierüber gefaßt werde, indem auch bei andern ahn-
lichen Angelegenheiten noch nie versagt wurde, solche
Skeuren zu sammeln. Dieser lezte Antrag wird an-
genommen.

Dreißig Hausväter von Granges, im Distrikt
Moudon, klagen wieder unordentliche Ernennung
eines unfähigen Schulmeisters.

Bourgeois fodert Untersuchung durch eine
Commission.

Preux fodert Verweisung an den Erzichnngs
Nach des Lem au.



î
Koch fodert Verweisung an den Vollziehung

Ausschuß.
Bourgeois beharret, weil die Sache schon

vor dem VollzichungSdirektorium war.
Escher. Das Direktorium ist entsezt worden,

weil dasselbe die Angelegenheiten der Iftpublik un-
zwekmäßig besorgte, hoffentlich wird der Vollste-
hungsausschuZ dieses nun besser thun; man weise
also ihm die Bittschrift zu, der dieselbe noch nie be-

handelte, und hoffentlich Recht schaffen wird.
Jacquier stimmt Bourgeois bei, weil die

Sache Untersuchung verdient.
Die Bittschrift wird der Vollziehung überwiesen.
Eine Zuschrift des Untersiatthalters von Zurzach

die wir gelegentlich nachliefern werden) schildert den
traurigen Zustand seines Distriktes.

Wetter. Diesem schreklitpen Gemälde könnte
noch viel beigesezt werden, und es ist auffallend, daß
da diese Gegenden den Zchertten bezahlten, den
nachher das Direktorium zu Handen der Republik
bezog, jezt doch noch die Auflagen bezogen werden
sollen; hoffentlich wird die jetzige Regierung besser

für billigere Vertheilung der Staatslasten sorgen,
und daher weife ma» ihr mit Anempfehlung diese
Zuschrift zu.

Anderwerth folgt mit den gleichen Hof-
nungen.

Würsch fodert Behandlung einer Bittschrift der
Gemeinde Buochs im Distr. Stanz, worin sie begehrt,
bei ihrem Collarurrechk für ihre eigne Kirche geschüzt
zu werden.

Cartier. Laut einem Direktorialbeschluß ist
schon diesem Begehren entsprochen, weil alle Gemein-
den, die eignes Collaturrecht hatten, dabei geschüzt
bleiben.

Würsch versichert, daß das Direktorium einen
Cartiers Anzeige widersprechenden Beschluß gefaßt
habe.

Anderwerth fodert Verweisung an den Voll-
Ziehungsausschuß, der gewiß hierüber Recht schaffen
wird.

Custor fodert Tagesordnung, weil kein Gesez
diesem Begehren widerspricht.

Preux folgt Custom.
Anderwerth beharret.
Carmin tra>: stimmt Cartier und Custom bei.

Custor s Ankrag wird angenommen.

Guter im Namen einer Commission legt fol-
gendes Gutachten vor, über welches auf Eschers
Antrag Dringlichkeit erklart wird.

In Erwägung, daß es eine heilige Pflicht ist für
die Gesezgebec, Ee gemachten Gesetze so bald als
möglich bekannt zu machen;

In Erwägung, daß durch schleunige Bekanntma-
chung der Gesetze, Ruhe, Ordnung und Sicherheit

des Staats können gehandhabt werden beschließt der
große Rath nach erklärter Dringlichkeit:

Jedes Gesetz, dessen Oruk verordnet wird, soll
spätestens in Zeit von 8 Tagen bekannt gemacht werden.

Escher : Erst muß uns die Commission ihr seit-
fames Gutachten erklären; wird unter Bekanntma-
chuug der Gesetze, Bekanntmachung an die Bürger
verstanden, so zeige man auch die Mittel an, wie
diefts in Zeit von 8 Tagen geschehen soll; ist aber
bloßer Druk hierunter verstanden, so ist diese Zeit m
den meisten Fällen zu lange; man weise das Gut-
achten der Commission zur Ausarbeitung zurük.

Su ter. Wer verstehen will, wird auch vecste-

hcn, daß hier vom Druk der Gesetze die Rede ist,
will man dieß näher bestimmen, so sage man, innert
8 Tagen sollen die Gesetze gadrukt werden.

Custor stimmt Eschem bei.
Huber folgt, um so viel eher, da der Cà

mission der yte § eines Gutachtens zurnkgewieftn
wurde, dessen 6 erste H§ schon angenommen sind.

Guter vereinigt sich auf diese Erläuterung hin
mit Eschern.

Das Gutachten wird der Commission zurükge-
wiesen.

Die Gemeinde Rogliswyl, im Kanton Luzern,
macht Einwendungen wieder die Stellung eines Sob
daten mehr, als sie schon geliefert hat.

Auf Hechts Antrag wird diese Bittschrift der

Vollziehung überwiesen.
Die Munizjpalität von Appenzell bezeugt ihre

Freude und Hoffnungen über die Ereignisse des ftw
Ienners. Diese Zuschrift, die im N. Z2. dieses

Blatts abgedrukt ist, wird dem Senat mitgetheilt.

Nachmittags st tzung.

Die Gemeinden Aimlisperg, Seewyl, Mooß,
Assoltern, Dinterswyl und Frauchwyl, im Distrikt
Rapperschwy!, klagen, daß sie dem Pfarrer von

Rapperichwyl Holz liefern müssen, Ha dieß vorher
aus den Nationalwaldungen geliefert wurde.

Diese Bittschrift wird dem Vollziehungsausschuß
überwiesen.

Christian Schöni, von Obermündig im Kanton
Bern, klagt, daß er als Holzsrevler zu stark bestrast

wurde, und fodert Begnadigung.
Man geht zur Tagesordnung.
Die Munizipalitäten des Distrikts Sempach, im

Kanton Luzern, klagen über Nichtb-zahlung der Geisb

lichen in diesem Kanton.
Anderwerth. Die vereinigte Commission hat

herüber mit dem Vollziehungsausschuß gearbeitet.'
man weise es dieser leztern zurük.

Dieser Anwag wird angenommen.

A)je Fortsetzung folgt.)
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T. Peter korenz Schärer, vom Mumliswyl

im Kanton Solothurn, fodert für die vom Kriegsge-
richt zum Schellen werk Verurtheilten, Begnadigung.

Cartier hofft, die baldige Amnestie werde
diesem Begehren entsprechen; unterdessen weise man
diese Bittschrift der Vollziehungscommsisson zu.

Huber folgt, versichert aber, daß diese verur-
theilten Bürger schon auf Bürgschaft hin, nach
Hause gelassen worden scyen.

Die Bittschrift wird dem Vollziehungsausschuß
dberw esen.

Friedrich Bürri, von Oberlindach, Distrikt
Zo'iikofen, bittet um Holz aus den Nationalwal
düngen.

An die Vollziehung gewiesen.
B. Decan Escher von Psàsfikon und B. Decan

Nàg li von Wetzikon, im Kanton Zürich, stellen die
traurige Lage der Geistlichkeit und Schulleyrer ihr.r
Gegenden vor, und fodern die rückständige Besol
dung.

An die Vollziehungscommission gewiesen.
Vögte des B. Ströbel von Deutschbüren, im

Distrikt Arau, fodern das Vermögen dieses unglück-
lichen Bürgers, der sich im Gefängniß entleibt hat,
fur besten arme Hinterlassene.

Zimmerman» fodert nähere Untersuchung
durch ei w Commission, weil vielleicht noch ei» Cri-
mina'proz ß gegen die Hinterlassenen d-eses Verunglück-
ten obwaltet.

Der Gegenstand wird an eine Commission ge-
wiesen, in d e geordnet werden: Lüscher, Grafen-
ried, Kulli.

D'S Badwirthe von Rohrimoos und Schlegweg
nn Distrikt Srafisbnrg, fodern Ausnahme von der
Bezahlung der Patente für das Weinschenken, weil
sie nich das ganze Jahr durch Wirthen und die Ba-
»er in diesen Zeiten unbesucht bleiben.

An den Vollzrehiingsausschuß gewiesen.
B. Ulrich Ritschards, von Obcrhofen, im Dft

strikt Thun beklagt sich über gesezwidriges Versah»
ren se.nes Gerichts.

Au den Vollziehnngsausschuß gewiesen.
Das Distriktsgencht Zoilikofen fodert für IF

Monat rückständige Besoldung.
An den Vollziehangsausschuß gewiesen.
Peter Lorenz Scharcr von Mimiiswyl, Kanko»

Solothurn, fodert Besoldung für Geistliche und
Schullehrer, und glaubt, der Getreide - Zehend wä«
re hierzu zweckmäßig.

Auf Carriers Antrag wird auch diese Bittschrift
der Vollziehungscommission überwiesen.

Die Mumzipalitaren des Distrikts Zolikhofer?
fodern, daß sie die bezogenen Auflagen sogl ich dem
Obcremnehmer übergeben, und dafür die Besoldung
des Distriktseinnehmers beziehen dürfen.

An die Voll-iehungscommifsion gewiesen.
Die Verwandten uns Freunde des B. Rouge,

im Distrikt Lavoud, im Leman, begehren dessen Be-
gnadigung von einem Contumazurthe l wegen dem
zufalligen Tod von Joh. Mich. Lavanchy.

An die Vollziehungscom mission gewiesen.
Der Mmuzîpalitatspràsident von Hizkilch, im

Kanton Baden, zeigt an, daß ein gewisser Müllex
aus Deutschland von Agenten cm Zeugniß erhalten
habe, welches Unrichtigkeiten enthält.

Escher fodert Mittheilung an die Vollziehungs-
commission, damit sich diese darnach richten könne.

Biattmann fodert Tagesordnung, weil di«
Sache schon berichtigt zu seyn scheint.

Man geht zur Tagesordnung.
D?e Munizipalität von Chateau d'Oix, im Le-»

man, macht Bemerkungen über einen Handlungs-»
traktat mit Frankreich, und klagt über ein Arrete
der Verwaltungskammer, dem zufolge kein Stück
Vüh verkauft werden darf, welches man nicht drei
Wochen gefüttert hat.

Cartier will den ersten Gegenstand der Voll-
ziehung, und den zweiten einer Commission über-
weifen.

Graf folgt.



Des lo es will das Ganze der Vollziehung
überweisen-

Zimmermann folgt diesem lezten Antrag,
welcher angenommen wird.

B. Desporkcs von Crassier, im Dist ikt Nion,
im Leman, wünscht die schuldigen Abgaben durch
Schuldîitel auf die Ration zu entrichten.

- Diese Bittschrift wird einer Commission überge-
den, in die geordnet werden : Escher, Blattmann
und Mauiaz.

-B. Claudius Orsal zu Pont, Kanton Freibu'g,
fodert Entschädigung für eine vcrlohrene Beam-
tung. ^

Dieser Gegenstand wird vertaget,
Mehrere Grundbesitzer vom Thal Annivier im

Kanton Waliis, begehren die Aufhebung des Weid-
gangs und Festsetzung einer Loskaufnngssumme

Diese Bittschrift wird bis zn Behandlung des
hierüber schon vorgelegten Gutachtens vertaget.

Zehen arme Bürger aus der Gemeinde Villarzet,
im Kancon Leman, begehren, daß die Feldhüter
von jedem einzelnen Bürger nach Verhältniß seines
Landes bezahlt werben.

Man geht zur Tagesordnung.
Der Advokat La Porra von Lausanne fodert Ad-

ünderung des Aliianztraktates mit Frankreich, dem
er die meisten Uebel, unter denen Hàetièn leidet,
zuschreibt; auch macht er noch verschiedene andere
Bemerkungen über die Lage der Republik.

Anderwerth. Eine ähnliche Bittschrift ist
schon dem Senat übersandt, und von diesem der ver-
einigten Commission übergeben worden, man lege
mlso diese Bittschrift zur allgemeinen Einsicht auf den
'Kanzieikisch.

Dieser Antrag wird angenommen.
B. Benedikt Hübscher von Saurenhorn, Kanton

Gern, fodert ein kleines Stück Land im Wald Fries
-nisberg, zu Anpflanzung einiges Gemüses fur sei-
nen Unterhalt.

Der Vollziehungscommission zugewiesen.
Die Bürgerin Anna Schneider Hohwald von

Thöringen, im Distrikt Wangen, begehr« das Erb-
theil ihres Vaters obschon sie von ihm ausser der
Ehe erzeugt ist dieser aber keine ehelichen Kinder
habe.

Man geht auf die Gesetze begründet zur Tages-
ordnung.

Die armen Bürger von Thöringen, im Kanton
Bern, beklagen sich über die reichern Bauern dieser
Gemeinde, welche sich zum Schaden der Armen die
Gemeindgüter zueignen. -

^
Man geht auf die Aichterlichkeit der Sache be-

'gründet, zur Tagesordnung.
Mehrere Mmst.ipakbeamte aus der Gemeinde

Pümpliz, bei Bern, klagen die übrige» Munizipak

beamten an, und erklaren, daß sie nicht mehr mit
diesen oie Munizipalität ausmachen wollen.

Koch. In dieser Munistpalnät ist Zerwürfniß,
die Sache muß von der Vollziehung naher unters
sucht werden, also weile man ihr dies-. Bittschrift zu.

Dieser Antrag wird angenommen.

S e n a t, 22. I a n u a r.

Präsident: Keller.
D r Beschluß wird verlesen, der den Vollstes

hnngsausschuß einladet, daß er das B'tragen aller
von dem ehmaligen Direktorium angestellten Regie-
rungscommissars untersuchen lasse, und den geiezges
bendcn Rathen seinen Bericht darüber erstatte, mit

Auszeichnung derjenigen, welche ihre Auftrage wohl
oder übel vollzogen haben.

Zàsiin glaubt, dies liege von sich selbst schon

in den Pflichten der vollziehenden Gewalt; er sieht
den Zwek dieser besondern Einladung nicht ein, uud
stnnmt entweder zu einer Commission oder zur Vers
werfung.

Pettolaz. Der Beschluß, der euch vorgelegt
wird, gründet sich auf die Gerechtigkeit; längst Hai

er ihn gewünscht; er ist erfoderlich, um eine Mengt
Klagender zn befriedigen ; auch den vielfältig beschul«

digten Commissar-cn ist man diese Gerechtigkeit
schuldig.

Lütha rd stimmt zn Verwerfung; die Resolatíâ
ßst einerseits überflüssig, anderseits möchte er-G
die Vollz. Commission nicht mir solchem Detail bew
den — hauptsachlich aber verwirft er den Beschluß,
aus folgendem Gesichtspunkt: jede Regierung hat ei»

gewißes politisches System; unjre vorige Regierung
handelte von politischem Fanatism und Willknhr ges

letter: das Sprichwort sagt, wie der Herr, so der

Knecht — Mithin muß auf Rechnung der Regierung
vieles von dem «vas die Commissarien thaten, gebracht

werden; uns e Einladung könnte auch eine Art Mac«
tion veranlasse«-.; unftre Verwerfung hingegen wird

keineswegs die Untersuchung des Betragens solcher

Commissarien, die sich strafbare Handlungen zn schult

den kommen listen, Hincern.
^Muret. Seit einiger Zeit ertönten die SüMt

gen der Räthe und die öffentlichen Blätter von Klat

gen gegen RegierungScommissarien. Die Besihnldigt
ten müssen Untersuchung verlangen, und dieser Bet

schloß ist in der Ordnung; ich hoffe, ihm wird best!

ser als den bisherigen Einladungen entsprochen wer;

den-— Der Voliz. Änsschuß wird daraus keinen EM
zn Reactionen schöpfen, und gerechte, u«parcheiiM
auf Thatsachen gegründete Urtheile fallen.
nehme den Beschluß an. Dadurch, daß wir ^
Direktorium erlaubten, ans der Mitte der geftjss,
bcnden Rache Commissarien zu wählen, ist fte-utt

ein »achthefliger Umstand entstanden; das.Dirent



Mm durch Beifall oder Tadel dieser Commissarien
übt eine Suprematie über die Repräsentanten ans,
die ihm n cht zukommen sollte; aber nun einmal der
Fehle- begangen ist, muß man auch ferne Folgen
tragen. Ich wünschte übrigens, haß wir eine Liste
aller der Glieder erhielten, die als Commissars in
verschiedenen Kantonen sind gebraucht worden, um
daraus zu sehen, ob nicht dem Gesetze zmvi er, Glie-
der der Gesezgebunq ohne Bewilligung' der Räthe
solche Auftrage übernommen haben.

Mittel kolzer.^ Der Beschluß ist veranlaßt
worden, durch eine Stelle in dem Bericht der verei-
nigten Commission beider Räthe, die einigen Mies
dern des großen Rathes, die auch Commissarien ge-
Wesen war, auffiel. — Der Beschluß scheint ihm aber
durchaus überflüssig; das vormalige Direktorium hat
gewiß häufig genug inconstitutionelle Vollmachten
ertheilt — und der gegenwartige Vollz. Ausschuß hat
wichtigere Geschäfte als nun im allen den Detail
wieder einzutreten; wer sich durch den CommissionaK
Bericht beleidigt glaubt, mag. an die. Commission
dafür Recurs nehmen.

Pettolaz. Gerade was Mttelhoficr sagt, be-
weist die Nothwendigkeit der Annahme dieses Be-
schlusses; die vereinigte Commission hat Verdacht
ausgestreut, über Personen,- die zum Theil in der
Nationalstellvertretung sitzen, und der Verdacht darf
nicht ohne Untersuchung auf ihnen liegen bleiben.

Mittel h o l zer. Die Uukunde und d e Immo-
ralität verschiedener Commissarien sind, weltkundig,
und wer Satisfaktion darüber verlangt, daß die Com-
Mission derselben erwähnt hat, der komme zu mir,
ich bin bereit ihm sie zu geben.

Von Flüe. Wenn er glauben könnte, die
Uebel, welche die Commissarien anstellten, würden
durch Untersuchung ihres Betragens gehoben werden
kennen, wollte er den Beschluß ge ne annehmen,— al-
lem^davon kann er sich durchaus nicht überzeugen;
er sieht darin nur eine unangenehme und zu nichts
su,wende Beauftragung der Regierung, die so viel
wichtigeres nun zu thun hat.

^Carlen wünscht, daß das Betragen der Com-
Mtsianen, deren auch er einer war, untersucht werde,
Uno jmnmt daru.A zur Annahme.

<x-
Grundsaz stimme ich Carlen und dem

?,mt lux oei — und darum auch zur Annahme. In
so weil das. Betragen der Commissarien sich auf die
vom Aollz.Direkt, eine Zeit lang besessenen ausser»event-
llchen Vollmachte» bezog, sind sie unverantwortlich:

- haben sie sich aber eigenmächtiger Gewaltthätigkeiten
und Unsiltlichkeiten schuldig gemacht, so verdienen sie

Strafe; den unter uns fitzenden rechtschaffenen
Com.ucharien sind wir die Annahme des Beschlusses
fthuchig,

Schneider wird jederzeit mit Freudeq Rech-

nung ssiber sein Commissariat ablegen, und findet
höchst nöthig, daß der Beschluß angenommen werde.

Der Beschluß wird angenommen.
Der Beschluß wird verlesen, der die Wahlen dsv

Wahlversammlung des Kantons Sentis als gültig
erklärt.

Er wird einer Commission übergeben, die in 2
Tagen berichten soll; sie besteht aus den Bürgern:
Ziegler, Berthollet und Schärer.

Der Beschluß wird verlesen, der dem Ministerium
der auswärtigen Angelegenheiten einen Credit von
Ic>ooo Fr. eröffnet.

' Bay räth zur Annahme; jede Auskunft, die
eine Commission verlangen könnte, liegt bereits vor
Augen; die Geschäfte dieses Ministeriums werden
unter dem neuen Vollz. Ausschuß auch neu belebt
werden.

Z äs lin ist gleicher Meinung, um so mehr, da
eben dieses Begehren schon im Dezember vom Senat
durch eine Commission, untersucht ward.

Pettcklaz will auch annehmen; er wünscht«
aber bei dieser Gelegenheit, daß die gesezgebenden
Rathe von Zeit zu Zeit über das, was die helveti-
sehen Minister in Paris thun, unterrichtet würden.

Der Beschluß wird abgenommen.
Zäslin im Namen einer Commission legt über

den Beschluß, der die Wahlen der Wahiversamm-
lung des Kantons Zürich gutheißt, folgenden Be--
richt vor:

Die Wahl-Versammlung des Cantons Zürich
war unstreitig eine der beträchtlichsten Hewetiens
sie bestünde nach der Ausschließung der Hälfte durch
das Loos in einer Zahl von 213 Wahlmännern.
Nicht minder stark war, so wie der Verbalprozeß
zeigt, ihre Beschäftigung, da wahrend ihren in zwei
Zeitpunkten vom 26ten bis zum zieen December,
und vom dien bis zum loten Jenaer gehaltene»
Sitzungen 4 Glieder in den'Senat, 3 Glieder in
die Verwaltungs - Cammcr, 4 Supplcanten in gleiche
Cammer, 4 Cantonsrichter, y Suppleanten m das
Cantonsgericht, und 17 Distriltsrichter gewählt wur-
den, ohne Z besondere Wahlen von 2 Senats-en
und einem Cantonsgericht-Suppleanten zu rechnen,
oie durch eingelangte Entiassungs-Begehren veraü-
laßt wurden. Zu wunder» ist sich demnach nicht,
daß diese Versammlung dem Gesetze vom dten De-
cember jungsthiu kein Genüge leisten, und nach des-
sen Vorschrift ihre Wahlen bis zum 31 ten December
nicht beendigen konnte.. Schon ist sie zwar hierüber
durch das nachwärts ergangen« Dekret dcr gesezgc«
bendcn Räthe vom gten Jenncr aller Veeam-wort-
llchkeit enthoben, wenn aber noch durch dcn Verbal»
vrozeß selbst sich zeiget, daß die gedrük-e Lage dos
Cantons, nebst starken Truppenmarschen und En-
guartierungen die Wahlmänner genöthigt haben, zu
Besorgung ihrer häuslichen Angelegenheiten ihre àt>-
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gefangene Sitzung zwischen dem ziten December und
sten Jenner zu unterbrechen, so kann auch diese Ver-
tagung der Versammlung auf keine Weise zur Last
gelegt werden.

Leicht laßt sich der kleine Umstand erklären, daß
die eigentliche Eröffnung und Arbeit der Versamm-
lung erst den 2?ten December den Anfang nabmen
wenn bedacht wird, baß mehrere Glieder derselben
wegen Encfernung sich am 26ten December nicht
zeitlich werden eingefunden haben, und Tags vorher
ein großcr Festtag war. Eben so könnte bemerkt
werden, daß bei der zweiten Wiederzusammentretnng
des Wahlcorvs den 6ten Jenner sich die vollständige
Zahl der Glieder nicht mehr einfände, sondern 2Z
bis zo derselben immerbin fehlten, doch versäumte
die Wahlversammlung nicht, durch ihr Bureau den

Zurükgebliebenen die nöthigen Einladungen und Err
Mahnungen zugehen zu machen. Ihre Commission,
Bürger Repräsentanten! hat nebst dem Beschlusse
des großen Raths vom r/ten dieses auch den beige-
fügten Verbalprozeß erwähnter Versammlung gehörig
untersucht, sie fände in lezterm nichts weder der
Constitution noch den Gesetzen zuwiderlaufendes, die

Unterzeichnungen sind ebenfalls in der behvrigen
-Ordnung.

Der in dem Erwägungsgrund des Beschlusses
bemerkte Umstand, die Erwahlung des Bürger Tob-
ler in den Senat betreffend, ist der Aufmerksamkeit
der Commission nicht entgangen, sie hat sich aber
auch von der Richtigkeit der Erklärung überzeugt,
daß die zweite Erneu ung dieses Bürgers constitu-
tionsmaßig seye, maßen aus dem Verbalprozesse er-

hellet, daß Bürger Tobler nach seiner ersten Ernen-
nuug nicht nur seine getragene Pfarrstelle zu Handen
d r Verwaltungskammer niedergelegt, sondern zugleich
die Senatorstelle wieder in die Hände des Wahlcorps
zurükgegeben hat, so daß man leztens eine neue

Wahl vorzunehmen im Falle war, wo alsdenn von
i8ö Stimmgebenden durch große und absolute Mehr-

rischen Bokkzlehungs-Ausschuß wählten. Die blos
provisorische Einsetzung dieses leztern, soll dem Volk
ein unverkenntdarer Beweis seyn daß wir ihm recht
bald eine neue Verfassung vorlegen wollen. Aber
sind wir wohl im Stande dieses so bald zu leisten,
als es das Volk schon lange und sehnlich wünscht?
Werfen wir einen Bkik auf den gewöhnlichen Ganz
unserer Berathungen, und wir nehmen wahr, daß
dieses eine der Hauptursachen ist, wenn wir bisher
noch nicht die nothwendigsten Gesetze abfassen konnten.

Dürften wir wohl vermuthen, daß die Berathung
über den neuen Constitustonsentwurf, wenn sie von
ihrem Anfang bis ans End den gewöhnlichen Gang
nehmen soll, geschwinder als jene unserer wichtigerm
Gesetze geendigt würde? Muß man nicht vielmehr
voraus setzen, daß die Berathung dieses äusserst

wichtigen Gegenstandes langer als sever andere dauern
müsse? Wie leicht könnte es sich fügen, daß die von
dem einen Rath nach Monat langen Berathungen
angenommene Constitution, von dem andern, nach

Wochen langen Commissionaluntersuchungen und nicht

kürzern Berathungen wieder verworfen würde? Ei»

Fall, der sich doch so oft bei den wichtigsten Gesetzen

ereignet.
Es wäre daher die Behauptung aber nicht so

ungeraumt, wenn man analogisch aus dem Gang
anderer Berathungen schließen würde, daß die Bet«
rhung des neuen Constitutions-Entwurfs, wenn sie

nach den gewöhnlichen Formen in jedem Rath Attâ
weise geschehen soll wenigstens die Zeit eines hals

den Jahrs erfordern dürfte. Wurde auch bloß dit

Hälfte dieser Zeit dazu erfordert, so frage ich Sie,
ob wir es bei unserm Gewissen und unserm Volk vc«

antworten könnten, wenn wir nicht trachten würben,
auf eine kürzere einfachere Arc in der Berathung
dieses Gegenstandes vorzuschreite», ui d abei dieRechu
und Pflichten der Nationalrepiasentalion aufs heiligt
sie zu beobachten. Dadurch, daß ich in dem vorliegen-

en Vorschlage zwei vereinigte Commissionen vsd

heit von 147 Grimmen der Bürger Tobler abermals schlage, glaube ich den Endzweck zu erzielen,
zum Senator gewählt wurde. Uebrigens theilt die c>er Konstilutionsentwurf naher geprüft richtiger

Commission vorlaufig mit dem ganzen Senat das
Vergnügen, vermittelst der getroffenen Wahlen, Man-
ner von bekannter Rechtschaffenheit, und besonders

zum zweitenmal den würdigen Bodmer in unserer
Mitte zu sehen; sie räth einmüthig zur Annahme des
die sämmtlich getroffenen Wahlen gutheißenden Be-
fchluss s.

Der Beschluß wird angenommen.

Folgender Antrag Genhards wird in Berathung
genommen.

Bürger Senatoren!
Sie haben vor einigen Tagen einen wichtigen

Schritt gethan, da Sie das Vollziehungs-Direkte-
»mm auflosten, und an seine Stelle einen proviso-

beurtheilt, und geschwinder in den Räthen angenM
men oder verworsen wird. (Die Fortsetzung folgt.?

Bekanntmachung.
Der Bürger Dorimann oder Friedman«,

Mahler, der sich einige Zest zu Münst-r, Kanton L»J

zern, aufgehalten, und mit Frau Catharina Gtiss

vcrheirakhet hat, ist enucht, den Schwestern Ser>u>

in Basel seinen dermaligen Wohnort an; .zeigen,
'"em sie ihm angenehme Nachrichten wirz»chei!en,A
ben. Sollte der Burger Dorimann ober

mann nicht mehr am Leben seyn, so erwarter nM'

daß dessen Frau, oder ihr Sohn, diesem NerlauM
entsprechen werde.

t



Neues republikanisches Blatt.
Herausgegeben von Escher und Usteri.

Band!. X. DI. Bern, 7. Februar k80S. (t2. Pluviôse Vlll.

G e s e z g e b u n g.

Senat, 22. Januar.
f Fortsetzung.

(- Fortsetzung von Gcnhards Antrag.

Gestehen wir es uns, daß bei sehr wenigen
aus uns der Fall in frühern Jahren von ferne
nur vermuthet werden durfte daß eine Constitution
zu verfassen, der Gegenstand unserer Arbeiten
werden könnte, und daß eine umständlichere Vor-
bereitung dazu nothwendiger, als bei jedem andern
Gegenstand seyn müsse. Die Versammlung kann
sich aber gewiß nicht bequemer dazu vorbereiten,
als wenn sie nach meinem Vorschlage (wie ich
dafür halte) Mitglieder, denen sie in diesem die
beste Kenntniß und Zutrauen zumuchet, auswählet,
und ihnen die genauere Prüfung und weitiäusigere
Berathung überträgt, und sich das Recht vorbehält,
die noch übrige Zweifel auch in den Ralssm aufzu-
werfen, und darüber abzustimmen. Es geschieht vor-
züglich in der Absicht, um die Versammlung in
Stand zu stellen, ohne längere Debatten darüber ab-
zustimmen, wenn ich darauf antrage, daß die Mir
glieder des größer» Ausschusses den Berathungen

Ueber einige Punkte von Laharpes Verthei-
digungsschrift, von Kuh»/ Mitglied
des grossen Raths.

Der Bürger Laharpe hat seine den gssezgebenden
Räthen eingereichte Vertheidigungsschrift, mit verschieb
denen seither beigefügten Anmerkungen begleitet, folg-
lieh in einer veränderten Gestalt, in dem helvetischer»
Bülletin abdrucken iassen. Zwei dieser neu hinznge-
kommenen Noten betreffen einige meiner Verhandln»-
gen als Regierungscommissar bei der Armee, welche
der Bürger EMrcktor in ein nachthciliges Licht zu
setzen sich bemüht. Ich will die Thatsachen wieder
herstellen, und das Publikum wird einen sichern
Maaßsiab haben, nach der es die Wahrhaftigkeit die-
fts Bssrgers beurtheilen, und den Grad von Zutrauen
abmessen kann, den seine Vorgeben verdienen.

Ausser vielen grossen, und kleinern Berichten,
die das Voklziehnngsdirektonuin während meiner Sen-
dung von mir erhalten hatte ->), habe ich demselben
nach meiner Rükknnft von der Armee noch drei
Haupttapporte abgelegt. Der erste betraf die traurige
Lage der in der Linie der fränkischen Armee gelegenen
lä-genden, und enthielt eine Rechenschaft über die
Mittel, die mein College Vonflühe und ich angewen-

um unsern Mitbürgern ihr hartes Schik-det hatten,
des kleinern/und alle Mitglieder beider Räthe'jenen ^ !» "leichtern. Er ist vom Heumonat 1799b).
des größern beiwohnen sollen Endlich halte ich jestà Zweite Bericht bestand in einer genauen Dar-
ue Mitglieder, die das Ganze prüften für die be-^àa dfr Maaßregeln, die ichchor dem Einmarsch
sien Erklärer jedes Zweifels, der während den De-^" '"'dachen Gruppen
batten in den Räthen vorkommen möchte. Ich schla-
ge demnach vor:

1. Die von der Revisionscommission entworfc-
nen Gutachten der Majorität und der Minorität sol-
len 6 Tage auf dem Kanzleitisch liegen ; es ftye
dann daß die Rapporte sogleich gedruckt und den
Mitgliedern beider Räthen ausgetheilt werden.

2. Ein jeder Rath wählt g Mitglieder zu einer
vereinigte» Commission durch geheimes Stimmm-
mehr, die noch 6 andere Mitglieder ausser den Ra-
then durch absolutes Simmenmehr gewählt, zu sich
nehmen, Die Forts, folgt.

in die östlichen Kantone Hel-
vetiens zu Rettung des daftlbst vorhanden gewesenen
beweglichen Nationaleigcnlhums genommen hatte.
Dieser Rapport wurde von mir unterm idten Angst-
monat 1799 eingereicht, und von dem Vollzichungs-

H Ihre Anzahl beläuft sich auf izc».

l>) Dieser Bencht ist, wie ich gehört habe, den»
helvetischen Minister in Paris zugesendet worden,
un, ihn der fränkischen Regierung unter Augen
zu legen. Mir hingegen hat das helvetische Di-
rektorimn nicht einmal den Empfang desselben
bescheinigt.
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